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1. Eckpunkte der aktuellen Planung  

Standort:  landwirtschaftliche Fläche im Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) 

südwestlich der Ortschaften Störy und Hary (Stadt Bockenem) 

 

Planungsgrundlage:  § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 

 
Anzahl WEA:    8 

 

Anlagentyp:    Nordex N-175- 6.8, Rotordurchmesser 175 m, Nabenhöhe von 179 m  

 

Anlagenhöhe:   266,5 m 

 

Nennleistung:    je 6,8 MW (Gesamt 34 MW) 

 

 

Verfahren:  Förmliches Genehmigungsverfahren nach § 4 i. V. m. § 10 BImSchG 
und freiwilliger UVP gemäß § 7 Abs. 3 UVPG 

 

Geplante Antragseinreichung:  Ende Q1/2026 

 

 
Abb. 1: Übersichtskarte mit der Lage der geplanten Windenergieanlagen. 
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2. Scoping zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die wesentliche rechtliche Grundlage der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bildet das Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 

(zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151)).  

Einschlägig vor dem Hintergrund des § 1 Abs. 4 UVPG ist die 9. Bundesimmissionsschutzverordnung 

(vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 der 9. BlmSchV).  

Hinsichtlich des Gegenstandes der Prüfung der Umweltverträglichkeit und der Schutzgüter gilt § 1a der 

9. BlmSchV. 

Aus § 2a der 9. BlmSchV folgt, dass Gegenstand des Scopings Inhalt und Umfang der voraussichtlich 

nach den §§ 3 bis 4e der 9. BlmSchV beizubringenden Unterlagen für die Antragstellung und die Um-

weltverträglichkeitsprüfung ist.  

Innerhalb der UVP liefert der UVP-Bericht den fachlichen Beitrag zur Erfassung, Beschreibung und Be-

wertung der durch das Vorhaben verursachten Umweltauswirkungen. 

Im vorliegenden „Scoping-Papier“ werden bereits Vorschläge zu Inhalt und Umfang unterbreitet, die 

Unterrichtung über die voraussichtlich beizubringenden Unterlagen gemäß § 2a 9.BlmSchV erfolgt je-

doch durch die Genehmigungsbehörde. 

3. Abgrenzung des Vorhabens / Kumulierende Vorhaben 

Windfarmen mit drei und mehr Windenergieanlagen (WEA) mit einer Gesamthöhe von > 50 m unter-

liegen dem Anwendungsbereich des UVPG. Der Schwellenwert zur generellen UVP-Pflicht liegt bei 20 

WEA, bei 3-5 WEA werden zur Feststellung der UVP-Pflicht einer standortbezogenen, 6-9 WEA einer 

allgemeinen Vorprüfung unterzogen. Zur Windfarm i. S. d. UVPG addieren sich alle im Gebiet vorhan-

denen sowie alle genehmigten und beantragten WEA im räumlichen Zusammenhang unabhängig vom 

Betreiberbezug. 

Der räumliche Zusammenhang, in dem WEA zusammen im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprü-

fung hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen zu betrachten sind, ist eng zu fassen. Gemäß § 10 Abs. 4 

UVPG liegt „ein enger Zusammenhang […] vor, wenn 

1. sich der der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 

2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.“ 

Im vorliegenden Fall werden acht WEA beantragt. Es handelt sich hier um eine Neuplanung ohne An-

lagen im Bestand. Die nächsten bestehenden/geplanten WEA befinden sich nordwestlich der Ortschaft 

Groß Ilde in über 2.000 m Entfernung. Ein enger Zusammenhang lässt sich hier aufgrund eines fehlen-

den funktionalen und wirtschaftlichen Bezugs nicht ableiten, weshalb sie nicht als kumulierendes Vor-

haben gemäß § 10 Abs. 4 UVPG zu betrachten sind. Es liegen demnach keine Vorhaben in einem engen 

Zusammenhang vor und die acht geplanten WEA des Windparks Harplage sind gemäß § 2 Abs. 5 UVPG 

als Windfarm im Sinne des Gesetzes zu betrachten und somit gemäß Anhang 1 UVPG nicht UVP- pflich-

tig. Es wird aber nach § 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls notwendig.  

Im vorliegenden Fall wird vom Antragssteller jedoch eine freiwillige Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) gemäß § 7 Abs. 3 UVPG beantragt. 
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4. Beschreibung des Vorhabens 

4.1 Lage des Vorhabens 

Im Rahmen des Bauvorhabens „Windpark Harplage“ ist auf landwirtschaftlich genutzter Fläche im 

Landkreis Hildesheim (Niedersachsen) südwestlich der Ortschaften Störy und Hary (Stadt Bockenem) 

die Errichtung und der Betrieb von acht Windenergieanlagen (WEA) des Typs Nordex N 175-6.8 MW 

179 m mit einer Nabenhöhe von 179 m und einem Rotorradius von 87,5 m geplant. Südwestlich an das 

Vorhabengebiet angrenzend befindet sich der bewaldete Höhenzug „Harplage“. 

Der geplante Windpark befindet sich zwar in keinem ausgewiesenen Vorranggebiet für die Windener-

gienutzung, erfüllt aber die Voraussetzung nach § 35 Abs. 1 Satz 1 BauGB um als privilegiertes Vorha-

ben im Außenbereich gemäß als § 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB zu gelten. Zudem entfaltet die übergeord-

nete Fachplanung keine Ausschlusswirkung, die der Planung des Windpark entgegenstehen. Zudem 

befindet sich die Fläche auch als Vorranggebiet im 1. Entwurf des Teilprogramms Windenergie des 

Landkreises Hildesheim. 

Die gegebenen Wind- und Standortverhältnisse machen eine Nutzung der Windenergie an diesem 

Standort sinnvoll. Der durch die Nutzung der Windenergie gewonnene elektrische Strom soll aus-

schließlich in das öffentliche Mittelspannungsnetz eingespeist werden. 

Die genaue Lage der geplanten WEA kann Tab. 1 sowie der Abb. 1 entnommen werden.  

 

Tab. 1: Standort der geplanten Windenergieanlagen. 

 
Gemarkung Flur Flurstück 

Koordinaten UTM ETRS 89, Zone 32 

Rechtswert Hochwert 

WEA 1 Störy 1 12 573265 5762565 

WEA 2 Störy 4 45 572852 5761991 

WEA 3 Störy 4 19 572534 5761292 

WEA 4 Störy 4 31 573116 5761494 

WEA 5 Störy 3 7 573483 5761953 

WEA 6 Hary 3 21 573738 5761243 

WEA 7 Hary 3 42 574288 5760957 

WEA 8 Hary 4 54 574867 5760744 

4.2 Geplanter Anlagentyp 

Geplant ist die Errichtung und der Betrieb von acht Windenergieanlagen des Typs Nordex N 175-6.8 

MW mit einem Rotorradius von 87,5 m und einer Nabenhöhe von 179 m. Damit weist der WEA- Typ 

eine Gesamthöhe von 266,5 m und einen Rotorfreien Raum von 91,5 m auf. Für die Anlage wird vom 

Hersteller eine Nennleistung von 6,8 Megawatt angegeben.  

4.3 Flächenverbrauch  

Der derzeitige Planungsstand lässt eine genaue Bilanzierung des Flächenverbrauchs nicht zu, daher 

wird im Folgenden eine überschlägige Vorabschätzung vorgenommen, die auf Erfahrungswerten aus 

vergleichbaren Projekten beruht. 
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Je geplanter WEA wird eine Versiegelung von ca. 2.855 m² angenommen. Davon entfallen etwa 730 m² 

auf das Fundament (unterirdische Vollversiegelung) und rd. 2.125 m² für die vom Hersteller vorgege-

bene Kranstellfläche (Teilversiegelung).  

Da es sich um eine Neuerrichtung eines Windparks handelt, ist die interne Erschließung der Anlagen 

zu gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht final geplant. Eine Aussage zum Flächenbedarf der Zuwegung 

sowie zu potenziellen Gehölzfällungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht zu treffen. Um die Erreich-

barkeit der Anlagen für z.B. Wartungsteams oder Feuerwehr zu gewährleisten, werden die dauerhaft 

errichteten Erschließungswege in einer Breite von ca. 4,5 m ausgeführt. 

Weitere Flächen werden ausschließlich für den Bau benötigt. Diese temporär versiegelten Flächen 

werden nach Abschluss der Bauarbeiten wieder zurückgebaut und ihr ursprünglicher Zustand wieder-

hergestellt. So werden zum Beispiel für die Anlieferung der Anlagenteile temporäre Zuwegungen ge-

schaffen. Nach vollständiger Nutzungsaufgabe werden auch die Windenergieanlagen vollständig zu-

rückgebaut 

4.4 Infrastrukturelle Erschließung 

Die Erschließung soll über die K 314 erfolgen. Die parkinterne Erschließung ist zum Teil durch Bestands-

wege bereits vorhanden. 

4.5 Netzanschluss 

Für den Netzanschluss der geplanten Windenergieanlagen wird der Bau eines Umspannwerkes nörd-

lich der Ortschaft Nette in ca. 3,5 km erforderlich.  

5. Auswirkung des Vorhabens 

5.1 Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Das Schutzgut Mensch wird durch die Aspekte „Gesundheit und Wohlbefinden“, „Wohn- und Woh-

numfeldfunktion“, sowie „Erholungs- und Freizeitnutzung“ (§ 2 UVPG) abgebildet. Bewohnte Sied-

lungsräume und deren Umfeld, sowie erholungsrelevante Landschaftsbereiche sind hier zu erfassen 

und zu bewerten. Neben den vorhabenbedingten Wirkfaktoren „Unfallrisiken“ und „Abfälle“, sind da-

bei insbesondere die Schall- und Schattenemissionen als Wirkfaktoren der Planung vertiefend zu un-

tersuchen.  

5.1.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Das Vorhabengebiet liegt auf Ackerflächen der Stadt Bockenem im Landkreis Hildesheim, Niedersach-

sen.  Die Vorhabenfläche hält folgende Abstände zu den umliegenden Ortschaften ein:  

 Groß Ihlde (nördlich)  ca. 920 m 

 Bültum (nordöstlich)   ca. 1208 m 

 Hary (östlich)    ca. 860 m 

 Störy (östlich)    ca. 870 m 

 Dillsburg (südöstlich)   ca. 760 m 
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5.1.2 Potenzielle Umweltauswirkungen 

Der folgenden Tabelle 2 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Mensch zu entnehmen. 

Tab. 2: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Mensch.  

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen 

B
au

b
e

d
in

gt
 

(T
e

m
p

o
rä

r)
 

Allgemeine Störwirkungen  
z.B. Lärm, Staub, Licht, Menschen, Bauma-

schinen 

 Visuelle Störung durch Baukräne, Bau- 

maschinen, ggf. Lichtemission durch Baustellen-

beleuchtung 

 Akustische Störung durch Baulärm 

 Temporäre Luftverunreinigungen durch 

Bauarbeiten 

 (Teil-)Verlust Erholungsfunktion 

A
n

la
ge

b
e

d
in

gt
 

Vertikalstruktur des Bauwerks 
 Bedrängungseffekt durch Höhe des Bauwerks 

 Beeinträchtigung von Blickbeziehungen bzw. 

Sichtachsen 

B
e

tr
ie

b
sb

e
d

in
gt

 

Rotorbewegung 

 Visuelle Störung durch Rotorbewegung und 

Schattenwurf 

 Bedrängungseffekt 

 veränderte Sehgewohnheiten  

 (Teil-)Verlust Erholungsfunktion 

Immissionen  
z.B. Schall, Schatten, Licht, Reflektion, Eis-

wurf 

 Visuelle Störung durch Schattenwurf und Nacht-

kennzeichnung  

 Akustische Störung durch Lärm und Schall  

 gesundheitliche Beeinträchtigungen 

 Verletzung (Eiswurf) 

Unfälle, Katastrophen 
z.B. Brand, Austritt von Betriebsstoffen 

 Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile 

 gesundheitliche Beeinträchtigung durch Austritt 

von Betriebsstoffen 

5.1.3 Untersuchungen zum Schutzgut Menschen, einschließlich der menschlichen Ge-

sundheit 

Als Grundlage zur Bewertung des Schutzguts Mensch werden vor allem übergeordnete Planungsgrund-

lagen, wie z.B. das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Hildsheim von 2016 herange-

zogen. Zusätzlich werden vorhabenbezogene Gutachten zu möglichen Belastungen des Wohnumfeldes 

hinsichtlich Schallemissionen und Schattenwurf erstellt. 

Schall 

Zur Prognose der Schallemissionen und ggf. daraus abzuleitender Maßnahmen zur Schallreduzierung 

werden die Lärmemissionen der geplanten Windenergieanlagen betrachtet und ein entsprechendes 

Gutachten vorgelegt. Grundlage für die Schallimmissionsprognose bilden u.a. die TA- Lärm sowie die 

Hinweise der LAI. Vorbelastungen (z.B. durch bestehende WEA) und Schallreflexionen im Umfeld der 

Planung werden entsprechend berücksichtigt. 

Schatten 

Es wird eine detaillierte Schattenwurfanalyse gemäß der WEA-Schattenwurfleitlinie des Länderaus-

schusses für Immissionsschutz (LAI) erarbeitet. Maßgeblich für die Beurteilung der Einwirkung durch 
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periodischen Schattenwurf sind nach Hinweisen des LAI für die astronomisch maximal mögliche Be-

schattungsdauer („worst case“) Immissionsrichtwerte von 30 Std. pro Jahr und 30 Min. pro Tag. 

5.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

5.2.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Das Vorhabengebiet ist großräumig dem Weser- Leine- Bergland im westlichen Mittelgebirge (kon-

tinentale biogeographische Region) zuzuordnen und gehört zum Ambergau im Innerstenbergland. Die 

Vorhabenfläche wird von intensiv genutzten Ackerflächen dominiert, die zum Teil durch Baumhecken, 

Baumreihen und Einzelgehölze gegliedert sind. Südwestlich des Gebiets grenzt der bewaldete 

Höhenzug „Harplage“ an. Weiterhin bestehen ein Wegenetz aus unversiegelten und versiegelten 

Wegen, sowie zahlreiche Entwässerungsgräben innerhalb der Vorhabenfläche.  

Im Hinblick auf die mögliche Sensibilität gegenüber Windenergieanlagen werden beim Teilschutzgut 

Tiere insbesondere die Artengruppen Vögel und Fledermäuse hervorgehoben und einer intensiven 

Betrachtung unterzogen. Dabei sind v.a. die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu 

berücksichtigen. Zum aktuellem Zeitpunkt sind artenschutzrechtliche Konflikte dieser Artengruppen 

durch das Bauvorhaben nicht zu erwarten bzw. sind durch geeignete Schutzmaßnahmen zu vermeiden 

und zu minimieren. 

Die Teilschutzgüter Pflanzen und biologische Vielfalt werden maßgeblich über die 

Biotoptypenkartierung, Informationen zu im Gebiet befindlichen besonders geschützten 

Landschaftsbestandteilen und Biotopen und die vorhandenen Schutzgebiete i.V.m. den jeweiligen 

Schutzgebietsverordnungen erfasst und bewertet.   

Nachfolgend werden im Hinblick auf den möglichen Wirkkreis des geplanten Windparks die Schutzge-

biete bis zu einem Radius von 5 km (500 m bei geschützten Biotopen und Naturdenkmälern) um die 

geplanten Anlagen aufgeführt (angegeben wird der zeichnerisch ermittelte Abstand zur nächstgelege-

nen Grenze des Gebiets). Abbildung 2 enthält eine Übersicht der Schutzgebiete im 5 km Radius. 

Europäisches Netz „Natura 2000“  

FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ (DE 3926-331) – ca. 2,4 km östlich  

Das FFH- Gebiet „Nette und Sennebach“ umfasst die zwei, zum Teil immer noch naturnahen Fließge-

wässer Nette und Sennebach. Neben flutender Wasservegetation (LRT 2360) und flussbegleitenden 

Auewäldern mit Erlen und Eschen (LRT 91E0), ist das Gebiet vor allem auch geprägt durch feuchte 

Hochstaudenflure (LRT 6430), artenreiche Mähwiesen (LRT 6510), feuchte Eichen- und Hainbuchen-

Mischwälder (LRT 9160) sowie Hainsimsen- Buchenwälder (LRT 9110). Das Gebiet dient u.a. als wich-

tiger Lebensraum für die Arten Groppe (Cottus gobio), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und 

für das Große Mausohr (Myotis myotis).   

Im betrachteten 5 km Bereich befinden sich keine EU-Vogelschutzgebiete. 

Das Erfordernis einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung bzw. FFH-Verträglichkeitsprüfung besteht nach 

Auffassung der Antragstellerin nicht.   
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Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG 

NSG „Bockenemer Klärteiche (HA 061) - ca. 3 km östlich  

Das ca. 4 ha große Naturschutzgebiet umfasst die ehemaligen Klärteiche einer Zuckerfabrik und ist vor 

allem geprägt durch große Röhrichtbestände. 

Nationalparke/ Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG 

Im Betrachtungsraum befindet sich kein Nationalpark. 

Biosphärenreservat nach § 25 BNatSchG 

Im Betrachtungsraum von 5 km um die geplanten Anlagenstandorte befindet sich kein Biosphärenre-

servat. 

Landschaftsschutzgebiete nach § 26 BNatSchG 

Die Vorhabenfläche selbst liegt nicht innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes, jedoch befinden sich 

im Betrachtungsraum von 5 km um die geplanten Anlagenstandorte mehrere Landschaftsschutzge-

biete: 

• LSG Lammetal mit Glüsing – ca. 1,5 km nordwestlich 

• LSG Rottebach - ca. 2 km nordöstlich 

• LSG Nette und Sennebach- ca. 2 km östlich 

• LSG Hainberg- ca. 4,5 km südöstlich 

• LSG Nettetal- ca. 4,6 km südöstlich 

• LSG Heberberg- ca. 4,8 km südwestlich 

Naturparke nach § 27 BNatSchG  

Im Betrachtungsraum von 5 km um die geplanten Anlagenstandorte befindet sich kein Naturpark.  

Naturdenkmale nach § 28 BNatSchG 

Innerhalb des Vorhabengebietes befinden sich keine Naturdenkmäler. Auch innerhalb des Betrach-

tungsraums im Umkreis von 500 m um das Vorhabengebiet sind keine Naturdenkmäler vorhanden.  

Das nächste Naturdenkmal ist das Naturdenkmal „Dillsgraben“, welches südlich in ca. 650 m Entfer-

nung zur Vorhabenfläche liegt.  

Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG / Geschützte Landschaftsbestandteile nach § 29 

BNatSchG  

Im Rahmen der Biotoptypenkartierung konnte eine Strauch- Baum- Wallhecke innerhalb des Vorha-

bengebiet festgestellt werden. Dieses gesetzlich geschützte Biotop befinden sich jedoch nicht inner-

halb des Eingriffsbereichs. Im nordwestlichen Randbereich der Fläche findet als geschützter Land-

schaftsbestandteil eine Schaube- Hecke (GLB HI 00018). Die genaue Lage der geschützten Heckenstruk-

turen ist Abb. 3 zu entnehmen. 
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Abb. 2: Schutzgebiete im 5 km Umkreis um geplanten Windpark Harplage. 

 
Abb. 3: Gesetzlich geschützte Biotope und geschützte Landschaftsbestandteile im Vorhabengebiet des 

geplanten Windparks Harplage 
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5.2.2 Potenzielle Umweltauswirkungen 

Der folgenden Tabelle 3 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt zu 

entnehmen. 

Tab. 3: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt.  

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen  

B
au

b
e

d
in

gt
 

(t
e

m
p

o
rä

r)
 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

 Temporäre Versiegelung 

 Beseitigung von Vegetationsstrukturen/ 

Gehölzen 

 Erdarbeiten 

 Verlust von Lebensraum 

 Verlust von Gehölzen/Vegetation 

 Verlust von Biotopverbund 

 

Allgemeine Störwirkungen  
z.B. Lärm, Staub, Licht, Menschen, Baumaschinen   Störung/Vertreibung der Fauna 

A
n

la
ge

b
e

d
in

gt
 Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Dauerhafte Versiegelung 
 Verlust von Lebensraum 

 Verlust von Gehölzen/Vegetation 

 Verlust von Biotopverbund 

Vertikalstruktur des Bauwerks 
 Meideverhalten (ggf. Habituation) 

B
e

tr
ie

b
sb

e
d

in
gt

 Rotorbewegung  Meideverhalten (ggf. Habituation), 

 Kollision 

Immissionen 
z.B. Schall, Schatten, Licht, Reflektion, Eiswurf  Meideverhalten (ggf. Habituation) 

Unfälle, Katastrophen 
z.B. Brand, Austritt von Betriebsstoffen 

 Verlust von Lebensraum 

 Verlust von Vegetation 

5.2.3 Untersuchungen zum Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt  

In Hinblick auf die mögliche Sensibilität gegenüber WEA werden bei der Windparkplanung insbeson-

dere die Artengruppen Vögel und Fledermäuse hervorgehoben und einer intensiven Betrachtung un-

terzogen. Für die Bewertung des geplanten Vorhabens „Windpark Harplage“ werden faunistische Gut-

achten zur Avi- und Chiropterenfauna vorgelegt.  

Avifauna  

Zur Erfassung von relevanten Vogelvorkommen wurden im Jahr 2023 (Januar 2023 bis April 2024) 

avifaunistische Erhebungen durch das das Gutachterbüro „HÖKE “ durchgeführt. Als Grundlage für die 

Erfassungsmethodik diente der Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Geneh-

migung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ (NMUEK 2016) sowie SÜDBECK et al. (2005). Dabei 

wurden alle planungsrelevanten Vogelarten quantitativ in folgenden Untersuchungsradien erfasst: 

 Innerhalb des 500 m- Radius erfolgte die Erfassung der dämmerungs- und nachtaktiven Brut-

vogelarten (3 Termine) sowie die Erfassung des Wachtelkönigs (2 Termine).  

 Im bis zu 1.000 m- Radius erfolgte an acht Terminen die Erfassung der tagaktiven Brutvogelar-

ten, sowie von Anfang Juli 2023 bis Ende April 2024 im 14-tägigen Rhythmus die Erfassung von 

WEA-empfindlichen Zug- und Rastvögeln. 
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 Im bis zu 3.000 m Radius erfolgte die Kartierung und Kontrolle von Groß- und Greifvogelhors-

ten 

Als planungsrelevant gelten alle Arten, die in den Roten Listen von Niedersachsen (KRÜGER & SAND-

KÜHLER 2022) und Deutschland (RYSLAVY et al. 2020) als mindestens gefährdet geführt werden oder auf 

der Vorwarnliste stehen, Arten die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt sind, sowie die 

Arten die im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie (79/409/EWG) gelistet sind. 

Ergänzend dazu wurde jeweils in den Jahren 2024 und 2025 eine Horst- und Besatzkontrolle der Greif- 

und Großvögel im 3.000 m- Radius durchgeführt (HÖKE 2024, HÖKE 2025).  

Fledermäuse 

Die Untersuchung der Fledermausfauna erfolgte im Jahr 2023 durch das Gutachterbüro Orchis (ORCHIS 

2023). Dabei wurden an insgesamt 14 Terminen von Mitte April und Ende Oktober 2023 im 1.000 m 

Umkreis um das Vorhabengebiet mobile Detektorbegehungen durchgeführt. Parallel dazu erfolgte an 

den geplanten WEA-Standorten stationäre Erfassungen. Im Zeitraum von Ende März bis Mitte Novem-

ber 2023 wurden zudem drei Dauererfassungsgeräte im Vorhabengebiet installiert. 

Als Grundlage für die Erfassungsmethodik diente der Leitfaden „Umsetzung des Artenschutzes bei der 

Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen in Niedersachsen“ (NMUEK 2016). 

Des Weiteren erfolgte eine Quartiersuche im 1.000 m - Radius um das Vorhabengebiet, sowie eine 

Datenabfrage beim NLWKN. 

Biotoptypenkartierung 

In der Vegetationsperiode 2025 wurden zur Erfassung der vorhandenen Biotope das Untersuchungs-

gebiet, bestehend aus dem Vorranggebiet zzgl. eines 500 m-Puffers flächendeckend erfasst. Dabei 

diente der „Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen“ (DRACHENFELS 2021) als Grundlage. Die 

Bewertung der erfassten Biotoptypen erfolgt nach der „Einstufung der Biotoptypen in Niedersachsen“ 

(DRACHENFELS 2019).  

5.3 Schutzgut Fläche 

5.3.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Die Bestandsdarstellung für das Schutzgut Fläche erfolgt im Wesentlichen für das Gebiet des geplanten 

Windparks, da zu erwartende Beeinträchtigungen nur punktuell im Bereich des Eingriffs - z.B. für die 

Fundamentgründungen, Stellflächen und Erschließungswege zu erwarten sind. 

Die durch das Vorhaben betroffenen Flächen werden intensiv landwirtschaftlich genutzt. Zum Teil sind 

innerhalb der Vorhabenfläche auch linienhaften Gehölzstrukturen wie Baumreihen oder Baumhecken 

sowie Einzelgehölze vorhanden, die jedoch nur vereinzelt in Anspruch genommen werden.  

5.3.2 Potenzielle Umweltauswirkungen 

Der folgenden Tabelle 4 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Fläche zu entnehmen. 
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Tab. 4: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Fläche.  

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen 

B
au

b
e

d
in

gt
 

(t
e

m
p

o
rä

r)
 Temporäre Flächeninanspruchnahme 

 Temporäre Versiegelung 

 Beseitigung von Vegetationsstrukturen/ 

Gehölzen 

 Erdarbeiten 

 Temporärer Verlust von  

landwirtschaftlicher Fläche 

A
n

la
ge

b
e

d
in

gt
 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 
Dauerhafte Versiegelung 

 dauerhafter Verlust von 

landwirtschaftlicher Fläche 

5.3.3 Untersuchungen zum Schutzgut Fläche 

Zur Beurteilung des Schutzguts Fläche im Vorhabengebiet sollen in erster Linie die Daten der Biotop-

typenkartierung sowie darüber hinaus frei verfügbare Daten herangezogen werden.  

5.4 Schutzgut Boden 

5.4.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Das Vorhabengebiet liegt innerhalb der Bodengroßlandschaften Höhenzüge und Lössbecken, welche 

den Bodenlandschaften der Tonstein- und Karbonatsteingebieten, sowie den Lössgebieten und Lehm-

gebieten zugeordnet werden können. 

Gemäß der Bodenkarte 1: 50.000 sind die vorherrschenden Bodentypen Braunerden und Parazrendzi-

nen. Dabei erfüllen die Braunerden aufgrund ihrer sehr hohen natürlichen Fruchtbarkeit die die Bo-

denfunktionen gemäß § 2 BBodSchG im besonderen Maße und werden deshalb als besonders schutz-

würdige Böden in Niedersachsen eingestuft. Auch der Bodentyp „tiefe Pararendzina“ gilt aufgrund ih-

res sehr hohen Biotopentwicklungspotenzial für seltene Biotope als schutzwürdiger Boden.  

5.4.2 Potenzielle Umweltauswirkungen  

Der folgenden Tabelle 5 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Boden zu entnehmen. 
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Tab. 5: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Boden. 

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen  

B
au

b
e

d
in

gt
 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

 Temporäre Versiegelung 

 Erdarbeiten 

 (Teil-)Verlust von Bodenfunktionen  

A
n

la
ge

b
e

d
in

gt
 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Dauerhafte Versiegelung 
 (Teil-)Verlust von Bodenfunktionen  

B
e

tr
ie

b
sb

e
d

in
gt

 

Unfälle, Katastrophen 

 z.B. Brand, Austritt von Betriebsstoffen 
 Kontamination durch austretende Stoffe 

5.4.3 Untersuchungen zum Schutzgut Boden 

Zur Beurteilung des Schutzguts Boden und zur Beurteilung der relevanten Bodenfunktionen werden 

das Niedersächsische Bodeninformationssystem NIBIS des Landesamtes für Bergbau, Energie und Ge-

ologie (LBEG 2025) sowie das Ingenieurgeologische Gutachten zum Vorhaben als Informationsquelle 

herangezogen.  

5.5 Schutzgut Wasser 

Die Erfassung und Bewertung des Schutzguts Wasser untergliedert sich in die beiden Teilschutzgüter 

Oberflächengewässer und Grundwasser.  

Grundlage der Erfassung und Bewertung der Gewässer sind die im § 1 WHG genannten Gewässerfunk-

tionen (Bestandteil des Naturhaushalts, Lebensgrundlage des Menschen, Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen, nutzbares Gut) und die nach Artikel 1 der Europäische Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) 

aufgeführten Ziele. 

5.5.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Oberflächengewässer 

Gemäß der Hydrographischen Karte des Niedersächsischen Umweltportals NUMIS befinden sich im 

Vorhabengebiet mehrere Entwässerungsgräben, die zu den Gewässern 3. Ordnung gezählt werden. In 

den Sommermonaten fallen diese Gräben teilweise trocken. Größere Still- oder Fließgewässer finden 

sich im Vorhabengebiet nicht.  

Grundwasser 

Das Vorhabengebiet liegt im hydrogeologischen Teilraum „Innerste Bergland und nördliches Harzvor-

land“ (05117), welches dem hydrogeologischen Raum „Nordwestdeutsches Bergland“ (051) im Groß-
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raum „Mitteldeutsches Bruchschollenland“ (05) zugeordnet ist. Bei dem Grundwasserkörper im Vor-

habengebiets handelt es sich um das „Innerste mesozoisches Festgestein links“. Bei dem obersten 

Grundwasserleiter handelt es sich zum einen Kluftgrundwasserleiter (Hydrogeologische Einheit: Trias 

(Sandstein, Kalkstein)).  

Der mengenmäßige Zustand des Grundwassers wird aktuell als „gut“ bewertet. Der chemische Ge-

samtzustand dagegen wird als „schlecht“ eingestuft, wobei dabei der Anteil von Nitrat als gut, der 

Eintrag von Pestiziden und sonstigen Stoffe wie Cadmium als schlecht bewertet wurde. 

Das Vorhabengebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutz-, Heilquellenschutz- und Hochwasser-

schutzgebieten. 

Nach aktuellem Stand der Planung ist davon auszugehen, dass während der Errichtung der Funda-

mente keine Wasserhaltung erforderlich sein wird. 

5.5.2 Potenzielle Umweltauswirkungen 

Der folgenden Tabelle 6 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Wasser zu entnehmen. 

Tab. 6: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Wasser. 

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen  

B
au

b
e

d
in

gt
 

 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

 Temporäre Versiegelung 

 Erdarbeiten 

 (Teil-) Verlust Versickerungsfunktion 

 (Teil-) Verlust Gewässerfunktionen durch 

Verrohrung 

 Eingriff Grundwasser (Fundamentbau/ 

Rückbau) 

A
n

la
ge

b
e

d
in

gt
 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 

 Dauerhafte Versiegelung 

 (Teil-) Verlust Versickerungsfunktion 

 (Teil-) Verlust Gewässerfunktionen 

durch Verrohrung 

 

B
e

tr
ie

b
sb

e
d

in
gt

 

Unfälle, Katastrophen 

 z.B. Brand, Austritt von Betriebsstoffen 
 Kontamination durch austretende Stoffe 

5.5.3 Untersuchungen zum Schutzgut Wasser 

Die Bewertung des Schutzguts Wasser erfolgt im Wesentlichen auf Basis der im niedersächsischen Um-

weltportal (NUMIS) sowie dem Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) verfügbaren 

hydrogeologischen und bodenkundlichen Daten. Zusätzliche Informationen werden durch Daten aus 

der durchgeführten Biotopkartierung ergänzt.  
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5.6 Schutzgut Klima/Luft 

5.6.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Das Vorhabengebiet ist kontinental geprägt und ist der submontanen Klimaregion zuzuordnen. Gemäß 

NIBIS betrug die Jahresdurchschnittstemperatur im Zeitraum von 1991 bis 2020 9,3 °C. Der durch-

schnittliche Jahresniederschlag im gleichen Zeitraum lag bei ca. 775 mm, die durchschnittliche poten-

zielle Verdunstung liegt bei ca. 610 mm. Die klimatische Wasserbilanz liegt bei etwa 170 mm im lang-

jährigen Mittel zwischen 1991 und 2020 und bildet somit einen hohen Überschuss.  

5.6.2 Potenzielle Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima/Luft 

Der folgenden Tabelle 7 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Klima und Luft zu entnehmen. 

Tab. 7: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Klima und Luft. 

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen  

B
au

b
e

d
in

gt
 

(t
e

m
p

o
rä

r)
 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

 Temporäre Versiegelung 

 Beseitigung von Vegetationsstrukturen/ 

Gehölzen 

 Erdarbeiten 

 Erhöhte Verdunstung und Erwärmung 

auf versiegelten Flächen  

Allgemeine Störwirkungen 
z.B. Lärm, Staub, Licht, Menschen, Baumaschinen  

 Emissionen durch Baumaschinen 

A
n

la
ge

b
e

d
in

gt
 

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme 
Dauerhafte Versiegelung 

 Erhöhte Verdunstung und Erwärmung 

auf versiegelten Flächen 

B
e

tr
ie

b
sb

e
d

in
gt

 

Unfälle, Katastrophen 
z.B. Brand, Austritt von Betriebsstoffen  

 Kontamination durch austretende 

Gase  

5.6.3 Untersuchungen zum Schutzgut Klima/Luft 

Bei der Bewertung des Schutzguts Klima und Luft wird das Vermögen des Planungsgebietes untersucht, 

durch lokale und regionale Luftaustauschprozesse wie dem nächtlichen Kaltluftabfluss oder Frischluft-

leitbahnen, klimatischen Belastungen in Siedlungsräumen entgegenzuwirken. Auch die Fähigkeit der 

Vegetation, klimatische und lufthygienische Belastungen abzumildern, wird betrachtet.  

Von besonderer Bedeutung für das Schutzgut Klima sind demnach Kaltluftproduktionsflächen, Kaltluft-

leitbahnen sowie Flächen mit bioklimatischer Ausgleichs- und Filterfunktion. Als Grundlage dienen u.a. 

die im Niedersächsischen Bodeninformationssystems (NIBIS) verfügbaren klimatologischen Daten, die 
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Kartierung der Biotoptypen, Luftbilder und verfügbare Wetterdaten. Die Erfassung bestehender Vor-

belastungen in Bezug auf das Teilschutzgut Luft, insbesondere durch Luftverunreinigungen, kann einen 

weiteren Untersuchungsaspekt darstellen. 

5.7 Schutzgut Landschaft 

5.7.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Das Vorhabengebiet ist großräumig dem Weser- Leine- Bergland im westlichen Mittelgebirge (kon-

tinentale biogeographische Region) zuzuordnen und gehört zum Ambergau im Innerstenberg-land. Die 

Landschaft im Ambergau ist als lössbedecktes, waldfreies Keuperbecken geprägt durch 

landwirtschaftliche Nutzung. Es ist umgeben von bewaldeten Höhenzügen, wie der Harplage. Im 

östlichen Bereich des Ambergau durchzieht in Nord-Süd-Richtung die Nette die Landschaft. Zentral im 

Ambergau befindet sich die Stadt Bockenem.  

Auch das Vorhabengebiet besteht aus einer offenen, großflächigen Ackerlandschaft, welche 

großflächig von Wegen und Entwässerungsgräben durchzogen ist. Die Ackerschläge werden zum Teil 

durch Strauchhecken, Baumhecken oder Einzelgehölze voneinander getrennt, im Süd- Westen grenzt 

die Harplage an. Nördlich des Vorhabensgebiet verläuft eine Hochspannungsleitung.   

5.7.2 Potenzielle Umweltauswirkungen 

Der folgenden Tabelle 8 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Landschaft zu entnehmen. 

Tab. 8: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Landschaft. 

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen 

B
au

b
e

d
in

gt
 

(t
e

m
p

o
rä

r)
 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 

 Temporäre Versiegelung 

 Beseitigung von Vegetationsstrukturen/ 

Gehölzen 

 Erdarbeiten 

 Veränderung des gewohnten Land-

schaftsbilds durch Bauaktivitäten  

Allgemeine Störwirkungen  
z.B. Lärm, Staub, Licht, Menschen, Baumaschinen  

 Veränderung/ Überprägung typ. Land-

schaftselemente (Geräusche, Bewe-

gungen) 

A
n

la
ge

b
e

d
in

gt
 

Vertikalstruktur des Bauwerks 
 Veränderte Sichtbeziehungen/ Propor-

tionen in der Landschaft 

 technische Überprägung 

B
e

tr
ie

b
sb

e
d

in
gt

 

Rotorbewegung 
 Überprägung gewohnter Landschafts-

elemente 

 visuelle Unruhe 

Immissionen 
z.B. Schall, Schatten, Licht, Reflektion, Eiswurf 

 Veränderung/ Überprägung typischer 

Landschaftsreize 
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5.7.3 Untersuchungen zum Schutzgut Landschaft 

Kriterien zur Erfassung des Landschaftsbilds sind die im § 1 Abs. 1 BNatSchG genannten Eigenschaften 

„Vielfalt, Eigenart und Schönheit“ einer Landschaft, bzw. eines Landschaftsraums. Bei der Untersu-

chung und Bewertung des Landschaftsbildes ist zu beachten, dass Landschaft von jedem Menschen 

individuell erlebt wird und somit keine Bewertungsmethode abschließend vereinheitlicht werden 

kann. Für die Erholung sind neben dem Landschaftsbild die Erreichbarkeit, Zugänglichkeit und Ausstat-

tung der Landschaft mit erholungsrelevanten Infrastruktureinrichtungen von Bedeutung. Die entspre-

chenden Informationen sowie bestehende Störfaktoren werden vor Ort ermittelt. 

 

Für die Bewertung im Rahmen der Eingriffsregelung wird gemäß NLT-Papier (2018) zunächst von einem 

Wirkkreis der Windenergieanlagen von bis zu 10 km ausgegangen, wobei die für das allgemeine Land-

schaftsempfinden relevante Wirkzone des Vorhabens für einen Umkreis der 15-fachen Anlagenhöhe 

angenommen wird. Innerhalb des Umkreises der 15-fachen Anlagenhöhe wird eine Landschaftsbild-

bewertung anhand von Wertstufen vorgenommen. Die Methodik für die Bewertung des Landschafts-

bildes erfolgt nach Köhler & Preis (2000) sowie in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde. 

Für die Berechnung des Kompensationsbedarfs bzw. des Ersatzgeldes wird für jede WEA der sichtbare 

Flächenanteil in den jeweiligen Wertstufen des Landschaftsbildes berechnet. Die sichtverschatteten 

Bereiche werden durch eine GIS gestützte Analyse ermittelt und nach den Vorgaben des NLT-Papiers 

(2018) durchgeführt.  

5.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

5.8.1 Kurzbeschreibung Bestand 

Gemäß des Denkmalatlas Niedersachsen gibt es keine Hinweise auf eine Vorkommen von Bodendenk-

mälern und anderen archäologische Denkmälern. Eine Abfrage beim der zuständigen Unteren Denk-

malschutzbehörde ergab jedoch archäologische Fundstellen im Vorhabengebiet. Hierzu liegt uns der-

zeit noch keine offizielle Karte vor. 
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Abb. 4: Auszug aus dem Denkmalatlas Niedersachen, Maßstab 1:10.00 (Quelle: https://maps.lgln.niedersach-

sen.de/nld/mapbender/application/denkmalatlas (letzter Zugriff 09.12.2025)). 

5.8.2 Potenzielle Umweltauswirkungen  

Der folgenden Tabelle 9 sind die durch das Bauvorhaben potenziell entstehenden Umweltauswirkun-

gen samt der zugehörigen Wirkfaktoren auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu entnehmen. 

Tab. 9: Potenzielle Wirkfaktoren und Umweltauswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Kultur- und Sach-

güter. 

Wirkfaktoren Potenzielle Umweltauswirkungen  

B
au

b
e

d
in

gt
 

 (
te

m
p

o
rä

r)
 Temporäre Flächeninanspruchnahme 

 Temporäre Versiegelung 

 Beseitigung von Vegetationsstrukturen/ 
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Unfälle, Katastrophen 
z.B. Brand, Austritt von Betriebsstoffen 

 Verlust forst- bzw. landwirtschaft-

licher Erträge (Brand) 

 



 

22 

 

5.8.3 Untersuchungen zum Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Die wichtigste Datengrundlage bildet das Ergebnis der Abfrage beim der zuständigen Unteren Denk-

malschutzbehörde, sowie das Datenkataster des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege. 

Aktuell ist eine Sondierung der Eingriffsfläche vor Baubeginn vorgesehen. Das genaue Vorgehen muss 

noch mit der zuständigen Behörde abgesprochen werden. 

Im Falle von archäologisch und kulturhistorisch wichtigen Bodenfunden sind die Vorschriften des Denk-

malschutzgesetzes Niedersachsens zu beachten.  

5.9 Wechselwirkung zwischen den Schutzgütern 

Neben der Erfassung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 

sieht der § 2 Abs. 1 des UVPG auch eine Analyse der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen 

Schutzgütern vor. Betrachtet werden die Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern und 

Wechselwirkungen zwischen einzelnen Funktionselementen innerhalb eines Schutzguts. Weitere 

Wechselwirkungen der Umwelt innerhalb von Schutzgütern, zwischen Landschaftsstrukturen und -

funktionen, Ökosystemen und zwischen verschiedenen umweltrelevanten Stoffen werden bereits bei 

den Einzelschutzgutbetrachtungen berücksichtigt.  
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